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Rechtsberatung

Was, wenn die eigenen Kinder krank sind?

VON JÖRI SCHWÄRZEL, LEITER DER GESCHÄFTSSTELLE LEGR

UNTERSTÜTZT DURCH MARIO THÖNY, ANWALT UND RECHTSBERATER LEGR

Im Lehrberuf arbeiten immer

mehr Menschen Teilzeit, weil

sie auch noch in Elternpflich-

ten stehen. Sie haben es sich

gut eingerichtet: Während der Unter-

richts-, der Vor-und Nachbereitungszeit

stehen der Partner und die Grosseltern

im Einsatz; oder die Kinder besuchen eine

Kindertagesstätte, den Kindergarten oder

die Schule. Nicht immer einfach zu orga-
nisieren ist die Kinderbetreuung während

den Sitzungen, den Teambesprechungen

und den kurzfristigen Elterngesprächen,

da diese meist dann stattfinden, wenn die

eigenen Kinder wieder zu Hause sind.

Doch die grösste Herausforderung findet

dann statt, wenn die eigenen Kinder krank

werden. Wer pflegt die Kinder, wenn sie

nicht in die Kindertagesstätte oder in die

Schule können? Die Sicherstellung der

Betreuung der eigenen Kinder ist eine

gesetzliche Pflicht, der auch Lehrpersonen

nachkommen müssen. Es ist der Lehr-

person nicht erlaubt, ihre Kinder daheim

darben zu lassen, auch wenn der/die

Schulleitende dies verlangen sollte.

Die bündnerische Gesetzgebung regelt es

folgendermassen: Gibt es - wie fast überall

im Kanton - keine kommunale Regelung,

kommt das Personalrecht des Kantons

Graubünden zur Geltung. In der Personal-

Verordnung, Artikel 56, Abs. 2 steht:

«Für die nachstehenden Ereignisse, die un-

vermeidlich in die Arbeitszeit fallen, werden

folgende bezahlten Urlaube gewährt:

i) höchstens drei Tage pro Fall bei Krank-

heit eigener Kinder oder pflegebedürftiger

Personen, wenn die Hilfeleistung nicht

von einer anderen Person wahrgenommen

werden kann.»

PS: Das bedeutet allerdings nicht, dass die

Betroffenen die drei Tage ohne die Suche

nach einer anderen Betreuungsperson

verstreichen lassen können.

PPS: Die Familienpflichten gelten für Vater

und Mutter gleichermassen. Wer diesen

bezahlten Pflegeurlaub einziehen kann,

hängt nicht vom Geschlecht ab, sondern

im Wesentlichen davon, wer es besser mit

den beruflichen Aufgaben vereinbaren

kann. Und dies ist bei der Schule mit den

fixen Unterrichtszeiten nicht so einfach.
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